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Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge für die Erneuerungswahlen der 

Gemeinde- und Kirchbehörden 2026-2030 – Ansetzung Nachfrist 

 

 

Gestützt auf die Wahlanordnung vom 12. Dezember 2025 sind für die 

Erneuerungswahlen der an der Urne zu wählenden Behörden/Kommissionen innert der 

festgesetzten Frist folgende Wahlvorschläge eingereicht worden: 

 

 

Gemeinderat (8 Mitglieder inkl. Präsidium, exkl. Schulpräsidium) 

      

Name/Vorname Jahrgang Wohnort Beruf bisher/neu Partei 

Arn Carola 1965 8630 Rüti Kauffrau bisher EVP 

Bürgin Yvonne 1970 8630 Rüti Sachbearbeiterin bisher Die Mitte 

Dubler Beatrix 1961 8630 Rüti Werbeassistentin bisher FDP 

Hess Roger 1975 8630 Rüti Informatiker bisher Die Mitte 

Lehmann Claudia 1970 8630 Rüti Leiterin Administration bisher SP 

Rüegg Bruno 1969 8630 Rüti Apotheker FPH bisher GLP 

Stauber Thomas 1986 8630 Rüti Landwirt bisher SVP 

Weidinger Peter 1966 8630 Rüti Betriebswirtschafter bisher Die Mitte 

Präsidium:      

Bürgin Yvonne 1970 8630 Rüti Sachbearbeiterin bisher Die Mitte 

 

 

Schulpflege (7 Mitglieder inkl. Präsidium) 

      

Name/Vorname Jahrgang Wohnort Beruf bisher/neu Partei 

Curschmann-Ullmann 

Ralph 

1965 8630 Rüti Dipl. Wirtschaftsinformatiker bisher SP 

Herrli-Mittag Mirjam 1994 8630 Rüti Pflegefachfrau neu EVP 

Kosarnig Inès 1963 8630 Rüti Floristin, 

Erwachsenenbildnerin, 

Spielgruppenleiterin 

bisher Parteilos 

Müller Stephan 1963 8630 Rüti Coach und Trainer bisher FDP 

Petermann Sascha 1987 8630 Rüti Stabsmitarbeiter Feuerwehr bisher SVP 

Roth Bolfing Jeannette 1984 8630 Rüti Generalsekretärin bisher Die Mitte 
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Stämpfli Ursula 1969 8630 Rüti Berufsbeiständin und 

Migrationsfachfrau 

bisher EVP 

Präsidium:      

Müller Stephan 1963 8630 Rüti Coach und Trainer bisher FDP 

 

 

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (9 Mitglieder inkl. Präsidium) 

      

Name/Vorname Jahrgang Wohnort Beruf bisher/neu Partei 

Brandstätter Rainer 1963 8630 Rüti Architekt bisher FDP 

Clementi Davide 1989 8630 Rüti Kaufmann neu FDP 

Corvo Maurizio 1978 8630 Rüti Senior Project Manager, 

Team Lead 

bisher EVP 

Dahl Brian 1980 8630 Rüti Software und 

Hardwareentwickler 

bisher Die Mitte 

Elmiger Thomas 1971 8630 Rüti Projektleiter bisher Grüne 

Hohl Andreas 1955 8630 Rüti Ingenieur bisher FDP 

Lehmann Daniel 1976 8630 Rüti CFO bisher SVP 

Rindone Giuseppe 1974 8630 Rüti Executive MBA neu SP 

Präsidium:      

Hohl Andreas 1955 8630 Rüti Ingenieur bisher FDP 

 

 

Sozialkommission (5 Mitglieder) 

      

Name/Vorname Jahrgang Wohnort Beruf bisher/neu Partei 

Benz Thomas 1968 8630 Rüti Maschinentechniker HF bisher Die Mitte 

Blaser Adrian 1963 8630 Rüti Sozialpädagoge bisher EVP 

Brenner Ingrid 1961 8630 Rüti Sozialarbeiterin neu SP 

Heierle Peter 1973 8630 Rüti Architekt neu SVP 

Inglin Reto 1982 8630 Rüti Rechtsanwalt bisher FDP 

Strauss Cristina 1972 8630 Rüti Hebamme bisher Grüne 

 

 

Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (7 Mitglieder inkl. Präsidium) 

      

Name/Vorname Jahrgang Wohnort Beruf bisher/neu Partei 

Frommenwiler Corinne 1979 8630 Rüti Hausfrau bisher Parteilos 

Kohler Mirjam 1975 8630 Rüti Dipl. SA FH bisher Parteilos 

Meier Jürgen 1973 8630 Rüti Dipl. Betriebsökonom bisher Parteilos 

Schmid Georg Otto 1966 8630 Rüti Religionsexperte und Leiter 

Relinfo 

bisher Parteilos 

Zollinger Hans 1959 8630 Rüti Bankfachmann neu EVP 

Präsidium:      

Schmid Georg Otto 1966 8630 Rüti Religionsexperte und Leiter 

Relinfo 

bisher Parteilos 

 
  



 

 

Seite 3/3 In Anwendung von § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte wird eine Nachfrist 

von 7 Tagen, bis spätestens 30. Januar 2026, 11:30 Uhr, angesetzt, innert welcher die 

Wahlvorschläge zurückgezogen, geändert oder neue Wahlvorschläge eingereicht werden 

können. Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt 

bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (§ 7a Abs. 2 Verordnung über die 

politischen Rechte [LS 161.1]). 

 

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Beruf, Adresse, dem Zusatz «bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt 

bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit (z.B. Partei, pol. Gruppierung, parteilos) 

zu bezeichnen. Zudem kann der Name angegeben werden, unter dem die Person 

politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 

 

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde 

unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig 

unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person 

kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer 

Kurzbezeichnung versehen werden. 

 

Die Formulare für Wahlvorschläge können unter www.rueti.ch/erneuerungswahlen oder 

bei der Abteilung Präsidiales, 3. Stock Büro 304 bezogen werden. 

 

Der Gemeinderat erklärt die vorgeschlagenen Personen als gewählt, wenn gleich viele 

oder weniger Personen vorgeschlagen wurden als Stellen zu besetzen sind und zudem 

die zunächst vorgeschlagenen mit den definitiv vorgeschlagenen Personen 

übereinstimmen (§ 54 GPR). Kommt keine stille Wahl zustande, findet eine Urnenwahl 

am Sonntag, 12. April 2026 statt. 

 

Bei der evang.-ref. Kirchenpflege finden bezüglich aktiven und passiven Wahlrechts die 

Bestimmungen gemäss kantonaler Kirchenordnung Anwendung (siehe Wahlanordnung 

vom 12. Dezember 2025). Eine stille Wahl ist ausgeschlossen. Die Wahl erfolgt mit 

gedrucktem Wahlzettel am Sonntag, 12. April 2026. 

 

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 

Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 

schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Hinwil, bzw. in kirchlichen Angelegenheiten 

bei der Bezirkskirchenpflege Hinwil, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen 

Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 

 

Rüti, 23. Januar 2026 

 


